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Merkblatt Sperrung / Entsperrung BOS-
Sicherheitskarten 

Amt für Brand- und Katastrophenschutz 

 

 
Allgemeines 
Die Nutzung von BOS-Funkgeräte ist nur Personen zur Ausübung hoheitlicher 
Sicherheitsaufgaben gestattet. Die Nutzung durch andere Personen ist aktiv zu unterbinden.  
 
Dies kann z. B. durch das Entfernen der BOS-Sicherheitskarte aus dem Funkgerät bzw. 
Entnahme des Kartenmoduls aus dem externen Kartenleser oder durch Sperrung der Karte 
erfolgen. (vgl. IC6-0265.116-135; 08.03.2011) 

 
Insbesondere bei Wartung- und Instandsetzungsarbeiten am Fahrzeug muss grundsätzlich 
BOS-Personal anwesend sein, um die unerlaubte Nutzung zu unterbinden. 
Ist kein BOS-Personal anwesend, muss die BOS-Sicherheitskarte gesperrt werden. Nicht fest 
verbaute Funkgeräte (HRT) müssen aus dem Fahrzeug entfernt werden. 
 
Bei Verlust eines Funkgerätes wird die BOS-Sicherheitskarte dauerhaft gesperrt. Bei einem 
Wiederauffinden des Funkgerätes kann die Karte nicht reaktiviert werden. 
 
Beim Transport von BOS-Funkgeräte durch ein Logistikunternehmen darf die Sicherheitskarte 
nicht mit verschickt werden. Ist ein Mitversand unumgänglich muss die Sicherheitskarte vor 
dem Versand gesperrt werden. (vgl. BOS – Digitalfunk Rahmenbetriebskonzept – Endgeräte-, Service-, Update- und Krypto- Management in Bayern; Version 1.0; S. 51) 

 

 
 
 
Vorgehen 
Für eine geplante Sperrung (Reparatur, Wartung) muss die ILS Regensburg mindestens drei 
Werktage vor dem geplanten Termin innerhalb der Dienstzeiten mit dem Formular ‚DBF 04 – 
Fahrzeug-, und Geräteabmeldung‘ kontaktiert werden. 
 
Wird eine sofortige Sperrung, z. B. im Falle eines Verlustes eines Funkgerätes notwendig, ist 
die ILS Regensburg unverzüglich zu informieren. 
Jeder Diebstahl, Verlust oder Missbrauch ist unverzüglich bei der zuständigen 
Polizeidienststelle anzuzeigen. (vgl. BOS – Digitalfunk Rahmenbetriebskonzept – Endgeräte-, Service-, Update- und Krypto- Management in Bayern; Version 1.0; S. 60) 


